
 ALLGEMEINE HAFTPFLICHT                               BESONDERE BEDINGUNG  AH412

 GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE ODER RÄUMLICHKEITEN,
 DIE FREMDZWECKEN DIENEN

 Abweichend  von  Abschnitt  A,  Z.  1, Pkt. 2.3 EHVB besteht Versicherungsschutz auch dann, wenn die
 Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten ganz oder teilweise vermietet oder verpachtet sind bzw. für
 sonstige Fremdzwecke benützt werden.
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